
� Sitzung des Ausschusses für Klimaschutz,
Umwelt und Verkehr am 02.05.2012

Die nächste Sitzung des Ausschusses für Klima -
schutz, Umwelt und Verkehr des Landkreises
Starn berg findet statt am Mittwoch, 02.05.2012
um 14:30 Uhr im großen Sitzungssaal des
Land ratsamtes Starnberg.

– Tagesordnung –

I.    Öffentliche Sitzung

     1. Verschiedenes
     
II.  Nicht öffentliche Sitzung

� Sitzung des Kreisausschusses am
03.05.2012

Die nächste Sitzung des Kreisausschusses des
Landkreises Starnberg findet statt am Donners -
tag, 03.05.2012 um 14:30 Uhr im großen Sit -
zungssaal des Landratsamtes Starnberg.

– Tagesordnung –

I.    Öffentliche Sitzung

     1. Allianz gegen Rechtsextremismus in der
Metropolregion München; Antrag von 

 vom 21. März 2012
     
     2. Anschaffung eines Jugendbusses; Antrag

des  vom 27.11.2011
     
     3. Bayerische Ehrenamtskarte; Einführung für

den Landkreis Starnberg
     
     4. Projekt e-Akte (Elektronische

Akentverwaltung)
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stand teil dieser Verordnung. Maßgebend für den
Grenzverlauf ist die Eintragung in die Karte 
M 1:1000. Es gilt die Innenkante der Abgrenzungs -
linie.

§ 2
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekannt -
machung im Amtsblatt für den Landkreis Starn -
berg in Kraft.

Starnberg, 16.04.2012

Landkreis Starnberg

Karl Roth, Landrat

Anlagen
1 Übersichtskarte M 1:50.000
1 Schutzgebietskarte M 1:1.000

Hinweis:
Eine Verletzung der Vorschriften des Art. 52 Abs. 1
bis 6 BayNatSchG ist unbeachtlich, wenn sie nicht
innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung die-
ser Rechtsverordnung schriftlich unter Angabe der
Tatsachen, die die Verletzung begründen sollen,
beim Landratsamt Starnberg geltend gemacht
wird (vgl. Art. 52 Abs. 7 Satz 1 BayNatSchG).

Landratsamt Starnberg – Karl Roth, Landrat

Bekanntmachungen der Stadt Starnberg

� Jahresabschluss 2010 des Eigenbetriebes 
–Wasser werk Starnberg –

Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband hat
den Jahresabschluss 2010 geprüft und folgenden
Bestätigungsvermerk erteilt:

„Die Buchführung und der Jahresabschluss für
das Jahr 2010 entsprechen nach unserer pflicht-
gemäßen Prüfung den Rechtsvorschriften und der
Betriebssatzung. Der Jahresabschluss vermittelt
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und

     5. Annahme einer Spende der Kreissparkasse
München Starnberg Ebersberg für die Be -
schaffung eines Elektroautos

     
     6. Verschiedenes
     
II.  Nicht öffentliche Sitzung

� 4. Verordnung zur Änderung der Verordnung
des Landkreises Starnberg über die Inschutz -
nahme des Starnberger Sees und der westlich
angrenzenden Gebiete (Landschaftsschutzver -
ordnung „Starnberger See und westlich an -
grenzende Gebiete“) vom 16. April 2012

Auf Grund von § 20 Abs. 2 Nr. 4, § 22 Abs. 2 Satz 1
und § 26 des Gesetzes über Naturschutz und Land -
schaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG)
vom 29. Juli 2009 (BGBl I S. 2542), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 06. Februar 2012 (BGBl I 
S. 148), in Verbindung mit Art. 12 Abs. 1 Satz 1, Art.
51 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes
über den Schutz der Natur, die Pflege der Land -
schaft und die Erholung in der freien Natur (Baye -
risches Naturschutzgesetz – BayNatSchG) vom 23.
Februar 2011 (GVBl 2011, S. 82, BayRS 791-1-UG),
erlässt der Landkreis Starnberg folgende 

Verordnung:

§ 1
Die Verordnung des Landkreises Starnberg über
die Inschutznahme des Starnberger Sees und der
westlich angrenzenden Gebiete (Landschafts schutz -
verordnung „Starnberger See und westlich an -
gren zende Gebiete“) vom 4. Mai 1987 (Amts blatt
für den Landkreis Starnberg Nr. 20 vom 19. Mai
1987), zuletzt geändert durch Verordnung vom
30.03.2011 (Amtsblatt für den Landkreis Starnberg
Nr. 13 vom 6. April 2011), wird wie folgt geändert:
Die Grenzen des Landschaftsschutzgebietes wer-
den in der Gemeinde Tutzing, Gemarkung Tutzing,
teilweise neu festgesetzt. Aus dem Geltungsbe -
reich (§ 2 Abs. 3 Schutzgebietsgrenzen, Gemeinde
Tutzing) herausgenommen wird die in den Karten
(Anlagen) Maßstab (M) 1:50.000 und 1:1.000 ge -
kennzeichnete Fläche (Teil der Flurnummer 573
der Gemarkung Tutzing, Gemeinde Tutzing) mit
einer Größe von ca. 0,26 ha. Die Karten sind Be -

Fortsetzung nächste Seite       >>>

Ertragslage. Der Lagebericht steht im Einklang mit
dem Jahresabschluss; die Chancen und Risiken
der zukünftigen Entwicklung sind zutreffend darge-
stellt. Die wirtschaftlichen Verhältnisse wurden ge -
prüft; sie geben keinen Anlass zu Beanstandungen.“

Der Jahresabschluss wurde vom Stadtrat in seiner
Sitzung vom 26.03.2012 wie folgt festgestellt:

Der Jahresabschluss 2010 schließt mit einer Bi -
lanz summe von  9.739.884,92 EUR. Der Jahres -
überschuss 2010 in Höhe von 25.824,64 EUR wird
auf das Jahr 2011 vorgetragen.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht des
Jahres 2010 liegen in den Verwaltungsräumen
des Wasserwerkes Starnberg öffentlich aus. 
Dort können sie in der Zeit vom 30.04.2012 bis
11.05.2012 während der Öffnungszeiten, Mo. –
Fr. von 8:00 – 12:00 Uhr und Do. zusätzlich von
15:00 – 18:00 Uhr, eingesehen werden.

Starnberg, den 11.04.2012

Stadt Starnberg – F. Pfaffinger, Erster Bürgermeister

� Verordnung über die verkaufsoffenen
Sonntage in der Stadt Starnberg am 06. Mai
und 16. September 2012 vom 18.04.2012

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Ladenschluss ge -
setzes (LadSchlG) in der Fassung vom 02. Juni
2003 (BGBl. I,  S. 744), das zuletzt durch Artikel
228 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I
S. 2407)  erlässt die Stadt Starnberg folgende 

Verordnung:

§ 1
(1) Abweichend von der Vorschrift des § 3 Abs. 1
Nr. 1 LadSchlG dürfen anlässlich der Autoschau
„STAmobil“ am 06. Mai 2012 und der Ausstel -
lung „Starnberg bewegt“ am 16.September
2012 die Verkaufsstellen im Stadtgebiet der
Stadt Starn berg ohne eingemeindete Ortsteile
in der Zeit von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr zusam-
menhängend 5 Stun den offenhalten.

(2) Folgende gesetzliche Bestimmungen und

INHALT:

� Sitzung des Ausschusses für Klimaschutz,
Umwelt und Verkehr am 02.05.2012

� Sitzung des Kreisausschusses am 03.05.2012

� 4. Verordnung zur Änderung der Verordnung
des Landkreises Starnberg über die Inschutz -
nahme des Starnberger Sees und der westlich
angrenzenden Gebiete (Landschaftsschutz ver -
ordnung „Starnberger See und westlich an -
gren zende Gebiete“) vom 16. April 2012

� Jahresabschluss 2010 des Eigenbetriebes 
– Wasser werk Starnberg –

� Verordnung über die verkaufsoffenen Sonn -
tage in der Stadt Starnberg am 06. Mai und
16. September 2012 vom 18.04.2012

� 43. Änderung des Flächennutzungsplans für
die Fläche östl. d. Grundschule, betr. Fl.Nrn.
140/5 (Teil) und 140/8, Gemarkung Percha.
Ortsübliche Bekanntmachung der Genehmi -
gung

� Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A für
Grundschule Söcking; Erweiterter Rohbau

� Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A für
Grundschule Söcking; Metallbauarbeiten

� Widmung öffentlicher Verkehrsflächen in der
Gemeinde Gilching
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Vorschriften sind zu beachten:
     -  §§ 17 und 24 LadSchlG,
     -  Bestimmungen der Arbeitszeitordnung,
     -  Manteltarifvertrag für Arbeitnehmer im

Einzelhandel,
     -  Jugendarbeitsschutzgesetz und
     -  Mutterschutzgesetz.

§ 2
Diese Verordnung gilt am 06.05.2012 und am
16.09.2012.

Starnberg, 18.04.12

Stadt Starnberg – F. Pfaffinger, Erster Bürgermeister

� 43. Änderung des Flächennutzungsplans für
die Fläche östl. d. Grundschule, betr. Fl.Nrn.
140/5 (Teil) und 140/8, Gemarkung Percha. Orts -
übliche Bekanntmachung der Genehmigung

Das Landratsamt Starnberg hat mit Schreiben vom
13.12.2011 (Az.: 400V-81-1-5e) die vom Stadtrat am
26.09.2011 festgestellte 43. Änderung des Flä -
chen nutzungsplans genehmigt, was hiermit orts -
üb lich bekannt gemacht wird.
Die Flächennutzungsplanänderung mit Begrün -
dung und die zusammenfassende Erklärung wird
während der allgemeinen Sprechzeiten im Rat -
haus Starnberg, Vogelanger 2, Zimmer 311, zu
jedermanns Einsicht bereitgehalten; über den
Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben.

Die 43. Änderung des Flächennutzungsplanes tritt
mit dieser Bekanntmachung in Kraft.

Hinweise:
Gemäß § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuches wer-
den eine beachtliche Verletzung von Verfahrens-
und Form-vorschriften, eine beachtliche Ver let -
zung der Vorschriften über das Verhältnis des
Flächen nutzungs plans sowie beachtliche Mängel
des Abwägungsvorgangs beim Zustande kom -
men eines Flächennut zungsplans unbeachtlich,
wenn sie nicht innerhalb von 1 Jahr seit Be -
kannt machung der Flächennutzungs plan än -
derung schriftlich gegenüber der Stadt Starnberg
unter Darlegung des die Verletzung begründen -
den Sachverhaltes geltend gemacht worden
sind.

Starnberg, 18.04.2012

Stadt Starnberg – F. Pfaffinger, Erster Bürgermeister

� Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A für
Grundschule Söcking; Erweiterter Rohbau

a)   Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name      Stadt Starnberg - Hochbau -
Straße      Vogelanger 2
PLZ, Ort   82319 Starnberg
Telefon     08151/772-160   Fax  08151/772-360
E-Mail      christina.frei@starnberg.de

b)  Vergabeverfahren   
     Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
     Vergabenummer     2112.330

c)   Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren
und zur Ver- und Entschlüsselung der Unter la gen
keine

d)  Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen

e)   Ort der Ausführung
Grundschule Söcking, Bismarckstraße 13,
82319 Starnberg - Söcking

f)   Art und Umfang der Leistung
Erweiterung Grundschule Söcking - Erweiterter
Rohbau

     – Gerüstarbeiten 450 m2

     – Erd- und Kanalarbeiten, Aushub ca. 600 kbm
     – Abwasserleitungen und Schächte erdverlegt

im Trennsystem DN 100-150 ca. 170 m -1
Fettabscheider NG4

     – Fundamentertüchtigungen im Bestand
     – Stahlbetonwände ca. 500 m2

     – Stahlbetondecken ca. 850 m2

     – Betonstahl ca. 531
     – Abbrucharbeiten
     – Betonsägearbeiten ca. 40 m2

g)   Erbringen von Planungsleistungen nein

h)   Aufteilung in Lose nein

i)    Ausführungsfristen
     Fertigstellung der Leistungen bis:  KW 51/2012
     Beginn der Ausführung:  KW 29/2012

j)    Nebenangebote zugelassen

k)   Anforderung der Vergabeunterlagen bis
04.05.2012

l)    Kosten für die Übersendung der Vergabeunter -
lagen in Papierform. Für das Herunterladen der
Vergabeunterlagen von einer elektronischen
Vergabeplattform wird kein Entgelt erhoben.

     Für die Übersendung der Vergabeunterlagen in
Papierform gilt:

     Höhe des Entgeltes 40,00 €
     Zahlungsweise Banküberweisung
     Empfänger Stadt Starnberg
     Kontonummer 430 052 084      
     BLZ, Geldinstitut 702 501 50, Kreisspar -

kasse München - Starn -
berg

     Verwendungszweck Grundschule Söcking -
Rohbau

     Fehlt der Verwendungszweck auf Ihrer Über -
wei sung, so ist die Zahlung nicht zuordenbar
und Sie erhalten keine Unterlagen.

     Die Vergabeunterlagen können nur versendet
werden, wenn

     – auf der Überweisung der Verwendungs -
zweck angegeben wurde,

     – gleichzeitig mit der Überweisung die Ver -
gabeunterlagen per Brief oder E-Mail (unter
Angabe Ihrer voll ständigen Firmenadresse)
bei der in Abschnitt k) genannten Stelle
angefordert wurden,

     – das Entgelt auf dem Konto des Empfängers
eingegangen ist.

     Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet.

o)   Anschrift, an die die Angebote zu richten sind
     Stadt Starnberg - Hochbau -
     Vogelanger 2
     82319 Starnberg

q)  Angebotseröffnung am 30.05.2012 um 10:00 Uhr
     Ort: Rathaus Stadt Starnberg. Zimmer 213/2. OG
     Vogelanger 2
     82319  Starnberg

     Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein
dürfen    

     Bieter und deren Bevollmächtigte

r)   geforderte Sicherheiten
     siehe Vergabe unterlagen

t)   Rechtsform der Bietergemeinschaften     
     gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmäch-
tigtem Vertreter

u)   Nachweise zur Eignung
     Der Bieter hat mit seinem Angebot zum Nach -
weis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und
Zuverläs sigkeit eine direkt abrufbare Eintra -
gung in die allgemein zugängliche Liste des
Vereins für Präqualifikati on von Bauunterneh -
men e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) nachzu-
weisen. Der Nachweis der Eignung kann auch
durch Eigenerklärungen gem. Formblatt Eigen -
erklärungen zur Eignung -124 erbracht werden

     Hinweis: Soweit zuständige Stellen Eigenerklä -
rungen bestätigen, sind von Bietern,
deren Angebote in die engere Wahl
kommen, die entsprechenden Be -
scheinigungen vorzulegen.

     Das Formblatt Eigenerklärungen zur Eignung -
124 ist erhältlich unter http://www.stmi.bay-
ern.de und liegt den Vergabeunterlagen bei.

     Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis
seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß 
§ 6 Abs. 3 Nr. 3 VOB/A zu machen:

     siehe Vergabeunterlagen

v)   Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist
29.06.2012

w) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A) .Regierung
von Qberbayern, VOB-Stelle, Sachgebiet 30.1,
80534 München, Tel.Nr. 089/2176-2544

Starnberg, den 19.04.2012

Stadt Starnberg – F. Pfaffinger, Erster Bürgermeister

� Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A für
Grundschule Söcking; Metallbauarbeiten

a)   Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
     Name      Stadt Starnberg - Hochbau -
     Straße      Vogelanger 2
     PLZ, Ort   82319 Starnberg
     Telefon     08151/772-160    Fax 08151/772-360
     E-Mail      christina.frei@starnberg.de

b)  Vergabeverfahren     
     Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
     Vergabenummer      2112.334

c)   Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren
und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
keine

d)  Art des Auftrags
     Ausführung von Bauleistungen

e)   Ort der Ausführung
     Grundschule Söcking, Bismarckstraße 13,
82319 Starnberg - Söcking

f)   Art und Umfang der Leistung
     Erweiterung Grundschule Söcking - Metallbau-,
Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten

     – Pfosten-Riegel-Fassaden, Alu ca. 180 m²
     – Fenster und Türen, Alu ca. 55 m²
     – Raffstores ca. 75 m²

g)   Erbringen von Planungsleistungen nein

h)   Aufteilung in Lose nein

i)    Ausführungsfristen
     Fertigstellung der Leistungen bis:  KW 10/2013
     Beginn der Ausführung:  KW 48/2012

j)    Nebenangebote zugelassen
     
k)   Anforderung der Vergabeunterlagen bis
04.05.2012

l)    Kosten für die Übersendung der Vergabeunter -
lagen in Papierform. Für das Herunterladen der
Vergabeunterlagen von einer elektronischen
Vergabeplattform wird kein Entgelt erhoben.

     Für die Übersendung der Vergabeunterlagen in
Papierform gilt:

     Höhe des Entgeltes 40,00 €
     Zahlungsweise Banküberweisung
     Empfänger Stadt Starnberg
     Kontonummer 430 052 084      
     BLZ, Geldinstitut 702 501 50, Kreisspar -

kasse München - Starn -
berg

     Verwendungszweck Grundschule Söcking -
Metallbau

     Fehlt der Verwendungszweck auf Ihrer Über -
weisung, so ist die Zahlung nicht zuordenbar
und Sie erhalten keine Unterlagen. Die Ver -
gabe unterlagen können nur versendet werden,
wenn

     – auf der Überweisung der Verwendungszweck
angegeben wurde,

     – gleichzeitig mit der Überweisung die Ver -
gabeunterlagen per Brief oder E-Mail (unter
Angabe Ihrer voll ständigen Firmenadresse)
bei der in Abschnitt k) genannten Stelle ange-
fordert wurden,

     – das Entgelt auf dem Konto des Empfängers
eingegangen ist.

     Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet.

o)   Anschrift, an die die Angebote zu richten sind
     Stadt Starnberg - Hochbau -
     Vogelanger 2
     82319 Starnberg

q)  Angebotseröffnung am 30.05.2012, um 10:30Uhr
     Ort: Rathaus Stadt Starnberg. Zimmer 213/2. OG

Vogelanger 2
82319  Starnberg

     Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein
dürfen    

     Bieter und deren Bevollmächtigte

r)   geforderte Sicherheiten
     siehe Vergabeunterlagen

t)   Rechtsform der Bietergemeinschaften     
     gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmäch-
tigtem Vertreter

u)   Nachweise zur Eignung
     Der Bieter hat mit seinem Angebot zum Nach -
weis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und
Zuverläs sigkeit eine direkt abrufbare Eintra -
gung in die allgemein zugängliche Liste des
Vereins für Präqualifikati on von Bauunterneh -
men e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) nachzu-
weisen. Der Nachweis der Eignung kann auch
durch Eigenerklärungen gem. Formblatt Eigen -
erklärungen zur Eignung -124 erbracht werden

     Hinweis: Soweit zuständige Stellen Eigenerklä -
rungen bestätigen, sind von Bietern,
deren Angebote in die engere Wahl
kommen, die entsprechenden Be -
scheinigungen vorzulegen.

     Das Formblatt Eigenerklärungen zur Eignung -
124 ist erhältlich unter http://www.stmi.bay-
ern.de und liegt den Vergabeunterlagen bei.

     Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis
seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß 
§ 6 Abs. 3 Nr. 3 VOB/A zu machen:

     siehe Vergabeunterlagen

v)   Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist
29.06.2012

w) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A) .Regierung
von Qberbayern, VOB-Stelle, Sachgebiet 30.1,
80534 München, Tel.Nr. 089/2176-2544

Starnberg, den 19.04.2012

Stadt Starnberg – F. Pfaffinger, Erster Bürgermeister

Fortsetzung nächste Seite       >>>

Energieberatung 
der Verbraucherzentrale Bayern e. V. 

Kostenlose telefonische und persönliche
Beratung im Landratsamt Starnberg: 
Nächster Termin: Donnerstag, 3. Mai 2012
13.30 bis 14.15 Uhr: telefonische Beratung
14.15 bis 17.30 Uhr: persönliche Beratung
Termine unter Telefon 08151 148 -442
www.lk-starnberg.de /energieberatung

Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 • 82319 Starnberg

Ausländerbeirat
Landkreis Starnberg
Sprechstunde

Der Ausländerbeirat im Landkreis Starnberg hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, alle ausländischen
Mitbürgerinnen und Mitbürger im Landkreis bei
ihren Anliegen mit Rat und Tat zu unterstützen.
Wenn Sie Hilfe brauchen, können Sie sich gerne
jederzeit an den Beirat wenden. 
Zudem findet an jedem ersten Donnerstag im
Monat eine Sprechstunde statt.
Nächster Termin: 
Donnerstag, 3. Mai 2012
16 bis 17 Uhr  
Zimmer 148 a
Telefon 08151 148-322
www.auslaenderbeirat-
starnberg.de
Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2  
82319 Starnberg
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Bekanntmachung der Gemeinde Gilching

� Widmung öffentlicher Verkehrsflächen

Folgende Teilstrecken/Straßenzüge, werden gem.
Art. 6 Abs. 1 i.V.m. Art. 53 Nr. 3 BayStrWG als
Eigentümerweg gewidmet:

Östlicher Randstreifen
von Tulpenstraße 2–4 bestehend aus Fl.Nr. 
(Teilfläche) 256/3 tlw.
     Anfangspunkt:

Einmündung Ortsstraße
„Tulpenstraße“, zw.
Fl.Nr. 256/7 u. 256/8

     Endpunkt: Einmündung
in das Grundstück Fl.Nr.
256/6 – Tulpenstr. 4

     Länge: 19 m
     Widmungsbe schrän -

kung: Anliegerverkehr
     
Östlicher Randstreifen
von Tulpenstraße 8–10 bestehend aus Fl.Nr. 
(Teilfläche) 256/3 tlw.
     Anfangspunkt:

Einmündung Ortsstraße
„Tulpenstraße“, zw.

Fl.Nr. 256/16 u. 256/15
     Endpunkt: Einmündung

in das Grundstück Fl.Nr.
256/14 – Tulpenstr. 10

     Länge: 19 m
     Widmungsbeschrän -

kung: Anliegerverkehr

Die Widmungsverfügung ist vorgesehen zum
11.05.2012

Des Weiteren wird im Bestandsverzeichnis bei
dem Eigentümerweg „Tulpenstraße 5–7“ unter
Widmungsbeschränkung ebenfalls „Anliegerver -
kehr“ eingetragen.

Die Widmungsverfügung - sowie der jeweilige
Lageplan hierzu - können während der allgemei-
nen Dienststunden bei der Gemeinde Gilching
im Bauamt, Rudolf-Diesel-Str. 5 in 82205
Gilching, Zimmer-Nr. 5 in der Zeit vom
26.04.2012 bis einschließlich 08.06.2012 einge-
sehen werden.

Gilching, 13.04.2012

Gemeinde Gilching –
R. Schlammerl, Zweiter Bürgermeister

Einfach mehr Service!

Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 • 82319 Starnberg

Telefon 08151 148 -148
buergerservice @LRA-starnberg.de

www.landkreis-starnberg.de

Besuchen Sie unseren BürgerService im 
Landratsamt Starnberg.
Für zahlreiche Dienst leistungen steht Ihnen unser
Team von Montag bis Donnerstag von 7 bis 18 Uhr
und am Freitag von 7 bis 16 Uhr zur Verfügung. 

Gleichstellungsstelle 

Kostenlose Beratung: 
• Rat und Hilfe für Frauen und Männer in akuten,
allgemeinen Krisensituationen • Kurs „Neuer Start
für Frauen“ – Beruflicher Neubeginn • Hilfen für
Allein erziehende • Familienhilfe

Weitere Informationen: 
Telefon 08151 148 - 511
www.lk-starnberg.de/gleichstellungsstelle
Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 • 82319 Starnberg
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